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RS OGH 1978/6/29 7Ob605/78
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 29.06.1978

Norm

ABGB §922

ABGB §1068

ABGB §1069

Rechtssatz

Auch der durch einseitige Erklärung zustande gekommene Wiederkauf ist ein bereits beim ursprünglichen

Vertragsabschluß vereinbarter Kauf, auf den die allgemeinen Gewährleistungsbestimmungen und die Regelung über

die Gefahrtragung beim Kauf anzuwenden sind.
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7 Ob 605/78
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